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Agenda

09:30 welcome - housekeeping – new members introduction – the NIFIS

10:00 meeting minutes from 2007-06-29

10:15 assignments from meeting

10:30 activities report WG Organisation (Horst Walther)

10:45 activities report WG Presentation (Horst Walther)

11:00 activities report WG Modelling (Andreas Netzer)

11:15 activities report WG Validation (Horst Walther Angelika Steinacker)

11:30 activities report TF Compliance (Norbert Boß)

12:30 --- lunch break ---

13:30 presentation "IDM mehr als nur Compliance" (Henning Guder, stellvertretend für Herrn 

Jürgen Skirde, Deutsche Steinkohle AG 

14:30 Next steps, planning of Workgroup meetings, next regular meeting, assignments, Please

feel free to propose additional topics to the agenda if necessary.

17:00 End
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confirmend participants

EDS (Stephan Holler)
EDV Auditconsult (Hans-Jürgen Stritter)
Henkel (Roland Stahl)
Impuls IT (Marc Dierichsweiler), kommt gegen 11:00 Uhr
Impuls IT (Vanessa Henning) 
Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt Main (Denis Royer)
Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt Main (Sascha Koschinat) 
NIFIS e.V. (Horst Walther) 
NIFIS e.V. (Peter Knapp)
NIFIS e.V. (Volker Ludwig) 
Rohde & Schwarz (Erich Krahmer)
SBI Ruhr (Henning Guder)
Secude (Thomas Felder)
SSW Schneider Schiffer Weihermüller (Isabell Conrad), bleibt bis 12:00
SUN Microsystems GmbH (Norbert Boss)
Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) Jan 
Schallaböck
Völcker Informatik AG (Peter Weierich), 15 Min später
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no participation

Berliner Volksbank (Holger Nahrgang)
Beta Systems AG (Roland Awischus)
BMW Group (Doerte Neundorf)
cgi (Tino Kanngießer)
Computacenter (Erich Vogel)
Consecur (Arslan Brömme)
Covisint a subsidiary of Compuware
Corporation (Dr. Friedel Vogel)
CSC Deutschland Solutions GmbH (Dr. 
Angelika Steinacker)
DEKRA e.V. (Martina Hendricks) –
(Bahnstreik)
Deutsche Steinkohle AG (Jürgen Skirde)
doubleSlash Net-Business GmbH (Oliver 
Belikan)
first@ttribute GmbH (Jens Petersen)
first@ttribute GmbH (Joerg van gen 
Hassend)
IBM, (Marcus Schmid)
IBSolution GmbH (Markus Kunkel)
iSM-Institut für System-Management GmbH 
(Gerd Rossa)

iSM-Institut für System-Management GmbH 
(Holger Görz)
KPMG (Marko Vogel)
Kuppinger, Cole + Partner (Martin 
Kuppinger) 
NIFIS (Brad Chapman)
NIFIS (Mathias Gärtner)
NIFIS e.V. (Thomas Lapp)
Novell GmbH (Michael Lang)
ORACLE Deutschland GmbH (Heike 
Jürgensen)
Oxford Computer (Daniela Eis)
Siemens Enterprise Communications GmbH 
& Co. KG (Bernd Hohgräfe)
Siemens Enterprise Communications GmbH 
& Co. KG (Hanns Nolan)
Swisscom (Andreas Schmid)
Thoranet GmbH (Octavio Brito)
Trivadis (Jürgen Kühn)
UMIT, Institut für Informationssysteme des 
Gesundheitswesens (Roland Blomer)
Unternehmensberatung Nicole Kleff (Nicole 
Kleff)
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Maybe & no response

no response
accenture (Stefan Sulistyo)
iC Compas GmbH & Co KG (Andreas Netzer)
Syntlogo GmbH (Dr. Giovanni Barruzi)

WestLB AG (Manfred Hübner)

maybe
doubleSlash Net-Business GmbH (Matthias Neher)
IDS Scheer (Britta Hilt)
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housekeeping

agenda

breaks, 

smoking, 

Mobiles,

minutes, 

Presented contributions, results,

Workshop nature,

...
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The (new) members introduce themselves
3 – 5 Minutes per Person

Who I am?

Where I come from?

What exposure I have to IAM?

Why I came here?

What I may contribute?
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Report from the WG Organisation / next steps
(Horst Walther)

1. eMail invitation to Mrs. Vanessa Henning (ImpulsIT)

2. phone call and mail-invitation to Mr. Roland Stahl / 
Henkel

3. Dr. Thomas Lapp contacted (mail + phone) 
regarding open source like licence models

4. Finishing 1st paper on top down approach (Arslan
Brömme, Andreas Netzer)

5. Updating GenericIAM-Webpage

6. polling for a volunteer, serving as a speaker dor the 
presentation group

7. phone call to Mrs. Isabell Conrad (Rechtsanwältin) + 
follow-up-mail + invitations

8. phone call für Mr. Jürgen Skirde, DSK + follow-up-
mail + invitations

9. phone call to Mrs. Vanessa Henkel (impuls IT) + 
follow-up-mail + invitations

10. phone call to Mr. Jan Schallaböck (ULD, deputy) + 
follow-up-mail + invitations

1. phone call to Mr. Jörn Fischbach (Togal, failed) + 
follow-up-mail + invitations

2. follow-up-mail to Mr. Maarten Stultjens (BHold) + 
invitations

3. Info-update to Mr. The Open Group, Ian Dobson

4. Invitation sent to Mr. Tino Kannegießer (cgi)

5. phone call to Mr. Jan Schallaböck (ULD)

6. phone call with Dr. Joachim Riess, DaimlerChrysler 
AG 

7. phone call to Mr. Ian Dobson / The OPEN Group

8. phone call to Mrs. Maria Specht, WWK 
Versicherungen + follow-up-mail + invitations

9. Presentation on NIFIS-GenericIAM on the Digital ID 
World 2007, 2007-09-27, Frankfurt-Oberursel

10. Presentation on NIFIS-GenericIAM on the devoteam
ExpertTalk, 2007-10-18 in Vienna

11. 1st Publication on generic IAM-Processes in review-
process (co-authors: Arslan Brömme, Andreas 
Netzer)
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17 - phone call to Mr. Ian Dobson / The OPEN Group

Groups working on these topics …
The OPEN Group
ISO SE 27 WG 5 (slow an uncoordinated process)
ITU-T (very time consuming and high costs) 
FIDIS
OASIS

The OPEN Group issues docs on architecture of …
Identity Management
Biometrics and
privacy

Considerable overlap is suspected 

All activities should fit in to the ISO

Next call > 26th October (after Budapest Meeting)



GenericIAM
Validation Group – Quarterly Report

Version 0.1

2007200720072007----10101010----12, Dr. Angelika Steinacker12, Dr. Angelika Steinacker12, Dr. Angelika Steinacker12, Dr. Angelika Steinacker

Q

Approved by
Arslan Brömme (ConSecur), <broemme@consecur.de>
Jürgen Kühn (Trivadis), <Juergen.Kuehn@trivadis.com >
Marko Vogel (KPMG), <mvogel@kpmg.com>
Martin Kuppinger (kcp), <mk@kuppingercole.de
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Quality Assurance 
work performed during the last three months

Translation Web Site

Review content – finished

Review translation – sent to organization group

Review Meeting – tbd

Project Manual

Review content – sent to modeling group

Review Meeting – tbd

Paper on „Modeling the ‘Generic Identity and Access Management 
approve-request Process’ “

Review – finished

Review – sent to organization group

Review Meeting – tbd
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Quality Assurance 
work item & due dates
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Additional topics

Modelling progress 

Using the ARIS-Licences? 

legal framework under creative commons ?
Paper from Dr. Thomas Lapp

election of NIFIS-GenericIAM-speaker for 2008

election of speakers of the working groups for 2008.
Modelling – 2007: Andreas Netzer

Validation – 2007: Angelika Steinacker

Presentation – 2007: open (new representative needed)

Organisation – 2007: Horst Walther

Links to NIFIS-GenericIAM?

Call for speakers
Vortrag „Business- und prozessorientiertes IAM“
European Identity Conference 2008 – Call for Speakers

Next meeting in 2008 Q1:
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Members of the working groups
each group determines a speaker (s) and his deputy (d)

Presentation

Arslan Brömme

Octavio Brito

Martin Kuppinger

Horst Walther (D)

No speaker

Organisation

Horst Walther (S) 

Friedel Vogel (D)

Modelling

Roland Awischus

Giovanni Baruzzi

Oliver Belikan

Norbert Boss

Holger Görz

Nicole Kleff

Matthias Neher

Andreas Netzer (S)

Gerd Rossa

Peter Weierich

No deputy

Validation

Jürgen Kühn

Martin Kuppinger 

(D)

Angelika 

Steinacker (S)

Marko Vogel



GenericIAM going "Open Org"

Dr. Thomas Lapp

Rechtsanwalt und Mediator
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Situation

Im Arbeitskreis werden in erster Linie Modelle, Ablaufbeschreibungen etc. erarbeitet. 

Die Ergebnisse werden in Text, mit grafischer Unterstützung, dargestellt werden. 

Es ist nicht beabsichtigt, Software zu erstellen.

Vor diesem Hintergrund sind Lizenzmodelle aus dem Bereich Open Source oder freie Software 
nicht ideal. 

Diese Lizenzmodelle haben in erster Linie beziehungsweise ausschließlich Software zum 
Gegenstand. 

Die aus diesem Bereich bekannten Lizenzmodelle GPL, LGPL, BSD (Mozilla) etc. sind daher für 
Ihren Arbeitskreis nicht zu empfehlen. 

Sollten Sie später einmal doch noch Software gemeinsam entwickeln und unter eine freie Lizenz 
stellen wollen, sollten wir dies erneut diskutieren. 

In diesem Fall wäre es besser, dann die Software unter eine der genannten (auf Software 
optimierten) Lizenzen zu stellen und für die anderen Ergebnisse eine andere Lizenz zu 
verwenden. 

In dieser Weise gehen beispielsweise auch die bekannten Projekte GNU und FreeBSD vor, 
welche für Software die GPL bzw. BSD-Lizenzen und für die dazu gehörende Dokumentationen 
die GNU FDL (GNU Free Documentation License) bzw. FreeBSD Documentation License
verwenden.
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Non-Software Lizenzmodelle 

Für alle anderen urheberrechtlich geschützten Leistungen (Texte, 
Bilder, Grafiken, Designs, Video etc.), die nicht Software sind, bieten 
sich eigene Lizenzformen an, die unter dem Begriff "Open Content" 
zusammengefasst werden.

Es gibt hier bereits eine Vielzahl von Lizenzmodellen, zwischen 
denen gewählt werden kann. Es kommen insbesondere folgende 
Lizenzmodelle in Betracht:

Creative-Commons-Lizenzen

GNU-Lizenz für freie Dokumentation (GNU FDL – sh. oben)

FreeBSD Documentation License (sh. oben)

ifrOSS-Lizenz für freie Inhalte

Projekt Gutenberg

Lizenz freie Kunst (Licenze Art Libre)
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Lizenz Freie Kunst

Dabei handelt es sich um eine Lizenz nach französischem Recht für Freie 
Kunst (http://artlibre.org/licence/lal/de). 

Durch diese Lizenz soll insbesondere die Möglichkeit gegeben werden, 
Kunstwerke unter voller Berücksichtigung der bestehenden Urheberrechte 
uneingeschränkt zu kopieren, zu verbreiten oder zu verändern. 

Übersetzungen der Lizenz in verschiedene Sprachen sind vorhanden.

Schwerpunkt scheint auf Kunst zu liegen. 

Eine Copyleft-Klausel, die den Lizenznehmer verpflichtet, die Lizenz nur 
unter den Bedingungen der ursprünglichen Lizenz weiterzugeben, ist 
vorhanden. 

Sowohl die Zielrichtung Kunst als auch die Ausrichtung auf französisches 
Recht sprechen gegen die Übernahme dieses Modells.
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Projekt Gutenberg

Dabei handelt es sich um die Präsentation von älteren Büchern, die 

nicht mehr dem Urheberecht unterliegen, in elektronischer Form. 

Die Werke sind frei verfügbar.

Daraus können wir keine Anregungen ziehen.



12.07.2011 www.GenericIAM.org 20

ifrOSS-Lizenzen für freie Inhalte

Im Rahmen eines Projektes für das Land Nordrhein-Westfalen wurde von 
deutschen Juristen eine Gruppe von Open Content Lizenzen erstellt. 

Nach dem Ende des Projekts wurde das eigens dazu geschaffene 
Kompetenznetzwerk aufgelöst. 

Die beteiligten Mitarbeiter haben sich als "Institut für Rechtsfragen der freien 
und Open Source Software" zusammengeschlossen. 

Dazu muss betont werden, dass der Begriff "Institut" nicht geschützt ist. 

Es handelt sich hier also nicht um ein Institut einer öffentlich-rechtlichen 
Universität, sondern um einen privaten Zusammenschluss (Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts), die den Namen Institut führt. 

Seit August 2007 sind die neuesten Versionen dieser Lizenzen verfügbar. 

Es gibt Lizenzen für verschiedene Anwendungsbereiche.
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GNU-Lizenz für freie Dokumentation/
FreeBSD Documentation License

Beides sind Lizenzen, die mit den entsprechenden Open-Source-Lizenzen
(GNU bzw. BSD/Mozilla) eng verwandt sind und von den Trägern dieser 
Lizenzen bereitgestellt werden. 

Insbesondere der GNU-Lizenz wird vorgeworfen, zu komplex und 
unhandlich zu sein.

Beide Lizenzen sind vor dem Hintergrund amerikanischen Rechts formuliert.

Für beide liegen keine offiziellen Fassungen in anderen Sprachen vor. 

Für deutsch gibt es eine Übersetzung, die aber ausdrücklich als 
unverbindlich eingestuft wird.

Inwieweit diese Lizenzen dem deutschen Recht entsprechen, ist unter 
Juristen umstritten. 

Allerdings gibt es erste Entscheidungen, die die Lizenzen als AGB einstufen 
und die Copyleft-Klauseln im Rahmen einer einstweiligen Verfügung als 
wirksam angesehen haben.
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Creative-Commons-Lizenzen

Das Konzept von Creative Commons wurde 2001 in den USA maßgeblich von 
Lawrence Lessig, einem Juraprofessor an der Stanford Law School, entwickelt.

Der traditionellen Sicht des Urheberrechts, die die Urheber sehr stark schützt und die 
Rechte der Nutzer an den Werken stark einschränkt, sollte ausdrücklich ein Modell 
gegenübergestellt werden, das einerseits Offenheit und Teilnahme ermöglicht, 
andererseits aber nicht die völlige Aufgabe des Urheberrechts verlangt, wie es bei 
public domain der Fall wäre.

Ziel war es, insbesondere auch Wissenschaftlern die Möglichkeit einzuräumen, die 
Veröffentlichung und Verwertung ihrer Werke gezielt zu steuern. 

Dabei sollten insbesondere auch die Weiterentwicklung und die wissenschaftliche 
Diskussion gefördert werden. 

Um diese Ziele zu erreichen ist ein modulares System von Lizenzen entwickelt 
worden.

Man kann damit in Stufen zwischen den extremen Positionen "alle Rechte 
vorbehalten" einerseits und "keine Rechte vorbehalten" andererseits das für die 
eigenen Zwecke passende System wählen.
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Einschätzung

Nach meiner Einschätzung kommt dieses Lizenzmodell (creative commons) Ihren Anforderungen am 
nächsten. 

Dafür sprechen zum einen der modulare Aufbau, zum anderen die Ausrichtung auf wissenschaftliche 
Ergebnisse.

Heute werden diese Lizenzen von einer international tätigen gemeinnützigen Gesellschaft getragen. 

Der Gründer, Professor Lessig, hat angekündigt, sich nunmehr aus dem Projekt zurückzuziehen.

Auch diese Lizenzen sind ursprünglich vor dem Hintergrund der Rechtslage in den USA entstanden.

Grundlegender Unterschied zu den anderen genannten Lizenzen ist jedoch, dass es nicht nur 
Übersetzungen in eine Reihe von Sprachen gibt, sondern dass auch echte Anpassungen an nationale 
Rechtsordnungen vorgenommen wurden. 

Diese Anpassungen gehen über die rein sprachliche Übersetzung hinaus und berücksichtigen auch 
die Besonderheiten der jeweiligen nationalen Rechtsordnung.

Die deutsche Anpassung wurde ursprünglich vom Institut für Informationsrecht der Universität 
Karlsruhe, Herrn Professor Dr. Thomas Dreier gemeinsam mit unter anderem Dr. Till Jaeger
(Mitarbeiter des ifrOSS, sh. oben) entwickelt.

Heute liegt die Projektleitung bei Professor Dr. Maximilian Herberger, Leiter des Instituts für 
Rechtsinformatik der Universität Saarbrücken und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der NIFIS 
e.V., sowie der Europäischen EDV-Akademie des Rechts, einer Tochter des EDV-Gerichtstages e.V., 
der mit NIFIS e.V. kooperiert.
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Vergleich

Im Gegensatz zu allen anderen Lizenzen sind die Creative-Commons-Lizenzen daher tatsächlich 

international. 

Aufgrund des hervorragenden Rufs von Professor Lessig und seiner internationalen Beziehungen 

ist es gelungen, in einer Reihe von Ländern hochkarätige Juristen für die Anpassung an die 

lokalen Rechtsordnungen zu gewinnen.

Vorteil dieser Lizenzen ist außerdem, dass es eine einfache Symbolik gibt, mit der die 

Abstufungen der Lizenz veranschaulicht werden. 

Auf der internationalen Seite kann sich dann jeder Interessierte anhand dieser Symbole in seiner 

Landessprache einen ersten Überblick darüber verschaffen, inwieweit die Nutzungsrechte frei und 

inwieweit sie eingeschränkt sind. 

Wer Genaueres wissen möchte, kann sodann in etlichen Landessprachen Fassungen der Lizenz 

erhalten, die die Rechtslage vor dem Hintergrund der jeweiligen nationalen Rechtsordnung 

darstellen.

Weder die Symboldarstellung noch die einfache Zusammenfassung noch die Anpassung an 

nationale Rechtsordnungen wird von anderen Lizenzen geleistet.
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creative commons im Detail

Die unter den creative commons möglichen Einschränkungen der 
Nutzungsrechte betreffen die Bereiche:

Namensnennung,

Nicht-Kommerzielle Nutzung,

Keine Bearbeitungen,

Weitergabe unter gleichen Bedingungen.

In den ursprünglichen Fassungen der creative commons war dem 
Inhaber der Urheberrechte freigestellt, ob er die Benennung des 
Namens des Autors verlangen möchte, oder nicht. 

Nachdem die Praxis gezeigt hat, dass 98% der Interessierten die 
Namensnennung verlangt haben, ist diese jetzt als Standard in allen 
Lizenzmodellen der creative commons vorgesehen.
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Namensnennung

Namensnennung bedeutet, dass Nutzer den urheberrechtlich 
geschützten Inhalt selbst oder darauf aufbauende eigene 
Bearbeitungen vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich 
machen können, sofern sie den Namen des ursprünglichen Autors 
nennen. 

Wir sollten hier die NIFIS e.V. vorsehen. 

Auch bei Bearbeitungen müsste dann immer angegeben werden, 
dass Kern der Inhalte die Ergebnisse der NIFIS e.V. GenericIAM
sind.
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Nicht-Kommerzielle Nutzung

Sie können die Nutzung der Ergebnisse auf die nicht-kommerzielle Nutzung beschränken. 

Es ist dann zulässig, die Inhalte und darauf aufbauende Bearbeitungen zu nicht-kommerziellen 
Zwecken zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich zugänglich zu machen. 

Ausgeschlossen von der Lizenz ist in diesem Fall allerdings jede kommerzielle Nutzung. 

Dies bedeutet nicht, dass eine kommerzielle Nutzung überhaupt nicht möglich wäre. 

Allerdings setzt eine kommerzielle Nutzung eine gesonderte Vereinbarung mit den Inhabern des 
Urheberrechts voraus.

Wer die Ergebnisse kommerziell nutzen und damit Geld verdienen möchte, muss dann eine 
gesonderte Vereinbarung mit NIFIS e.V. schließen.

Zum besseren Verständnis dieser Einschränkung muss man allerdings berücksichtigen, dass 
Ausnahmen nach dem Urheberrecht von der Lizenzvereinbarung nach creative commons unberührt 
bleiben. 

Dies bedeutet zunächst, dass Zitate unter Quellenangabe auch in kommerziellen Publikationen 
möglich sind. 

Außerdem muss man berücksichtigen, dass nach (deutschem) Urheberrecht nur der fertige Text, 
nicht aber die dahinter stehenden wissenschaftlichen Erkenntnisse, Ideen, Konzepte geschützt sind. 

Es ist daher zulässig, auf Basis des in einem Text enthaltenen Wissens (soweit kein Schutz durch 
Patente oder ähnliches gegeben ist - was bei wirtschaftswissenschaftlichen Publikationen die Regel 
sein dürfte) einen eigenen Text zu verfassen.
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Keine Bearbeitungen

Diese Einschränkung der weiteren Nutzung eines Beitrags beziehungsweise Inhalts 
verbietet es, reine Bearbeitungen der Ergebnisse zu vervielfältigen, zu verbreiten, 
aufzuführen und öffentlich zugänglich zu machen. 

Der Inhalt darf daher nur unverändert oder gar nicht verwendet werden.

Auch hier gilt die zuvor gemachte Einschränkung. 

Insbesondere können Zitate aus einem Dokument unter Angabe der Quelle sowie die
Verwendung lediglich des Wissens etc. zu einem vollkommen eigenständigen neuen 
Ergebnis oder Konzept nicht untersagt werden.

Vorteil dieser Einschränkung ist es, dass nur eine allgemein gültige Fassung der 
jeweiligen Konzepte existiert. 

Nachteil wird sein, dass alle, die die Konzepte im Grundsatz befürworten, im Detail 
jedoch Änderungen wünschen, diese geänderte Fassung nicht veröffentlichen dürfen. 

Dies wird viele von der Nutzung abschrecken.

Da Ziel des AK IAM ist, einen Standard zu etablieren, ist es daher besser, von dieser 
Einschränkung keinen Gebrauch zu machen. 

Dies entspricht auch Ihrem bereits geäußerten Wunsch.
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Weitergabe unter gleichen Bedingungen

Für den Fall, dass Bearbeitungen zulassen werden, muss über die Rechte an diesen 
Bearbeitungen nachgedacht werden. 

Werden keine Bearbeitungen zugelassen, erfolgt die Weitergabe immer zu den Bedingungen, die 
wir ursprünglich aufgestellt haben. 

Wenn allerdings eine Bearbeitung vorgenommen wird, entsteht schnell eine Miturheberschaft des 
Bearbeiters an der neu erstellten Fassung.

Dann muss die Frage beantwortet werden, unter welchen Bedingungen diese Bearbeitung 
weitergegeben werden darf.

Eine Variante dazu besteht in der Auflage, den Inhalt nur im Rahmen eines Lizenzvertrages 
weiterzugeben, der dem von uns verwendeten Lizenzvertrag entspricht.

Für die Fälle, in denen Bearbeitung zugelassen wird, ist dies ein nahe liegender Wunsch.

Es gibt nur einen kleinen „Nachteil“ zu bedenken. 

Die Lizenzbedingungen nach dem Modell creative commons sind relativ weit verbreitet, allerdings 
nicht einzigartig. Es kann daher vorkommen, dass andere, ähnliche Konzepte anderen 
Lizenzmodellen unterliegen. 

Eine Kombination wird dann schwierig.

Das kann aber auch ein Vorteil zur Abgrenzung von Konkurrenz sein.

Daher rate ich zu dieser Einschränkung , die Sie ja auch bereits als Vorgabe überlegt hatten.
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Maßgebende Rechtsordnung I

Ein weitere Frage ist die nach der maßgebenden Rechtsordnung. 

Bekanntlich können Inhalte im Internet weltweit abgerufen werden. 

Urheberrecht ist zunächst nationales Recht. 

Beim Urheberrecht gilt zudem noch das Prinzip, dass bei Nutzung von urheberrechtlich 
geschützten Inhalten jeweils das Recht am Ort der Nutzung maßgebend ist. 

Sofern also ein geschützter Beitrag in Deutschland verwendet wird, ist deutsches 
Urheberrecht maßgebend. Erfolgt die Nutzung eines Inhalts allerdings beispielsweise in 
den USA, ist das entsprechende örtliche Recht maßgebend. 

Es kommt also auf den Standort des Nutzers, nicht auf den Standort des Servers an. 

Dies macht es außerordentlich schwierig, urheberrechtliche Regelungen für Nutzung im 
Internet zu formulieren.

Dieses Problem ist bei Erstellung der creative commons in verschiedenen nationalen 
Rechtsordnungen berücksichtigt worden. 

Vorteil davon ist, dass manche der Probleme gelöst sind. 

Nachteil ist, dass nicht alle Möglichkeiten des Urheberrechts ausgeschöpft und nicht alle 
Risiken abgefangen werden konnten.
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Maßgebende Rechtsordnung II

Für unser Projekt stellt sich dann die Frage, ob die für deutsches Recht 
angepasste Fassung oder eine andere Fassung verwendet wird. 

Beispielsweise könnte die US-Fassung als ursprüngliche Regelung der 
creative commons Lizenzvereinbarung herangezogen werden. 

Nachteil bei dieser amerikanischen Variante ist allerdings, dass sie sehr stark 
amerikanischen Rechtsvorstellungen folgt und daher in manchen Teilen mit 
deutschem Urheberrecht kollidiert und unwirksam ist. 

Darüber hinaus ist eine solche Regelung als AGB anzusehen und an 
deutschen Vorschriften zur Kontrolle von allgemeinen Geschäftsbedingungen 
zu messen. 

Auch deshalb könnten einige Regelungen unwirksam sein.

Die klare Empfehlung ist daher, die deutsche Regelung z u nehmen . 

Diese steht nach meiner Kenntnis auch auf Englisch und in anderen 
Sprachen zur Verfügung.
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Links auf NIFIS-GenericIAM

doubleSlash Net-Business GmbH 

iC Compas GmbH & Co KG

Nicole Kleff IS-Consulting

Peak Solution GmbH

Gesellschaft für Prozessmanagement

SiG Software Integration GmbH
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Vortrag „Business- und prozessorientiertes IAM“

Identity Management-Seminar am 28./29.01.2008 von Starnberg 
Management Forum in Kooperation mit Kuppinger Cole + 
Partner

Ein Sprecher aus einem Anwenderunternehmen wird gesucht, 
der dazu einen ca. 30-minütigen Vortrag halten möchte

Thema: Identity Management aus der Business-Perspektive und 
mit Fokus auf die Prozessorientierung (z.B. BPEL-
Integration,…), mit praktischen Erfahrungen

© Kuppinger Cole + Partner 2007Seite 33
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European Identity Conference 2008 – Call for Speakers

22.-25.04.2008, München

http://www.kuppingercole.de/callforspeakers

Anwenderberichte und Best Practices zu allen Themenfeldern 
rund um das Identity Management

Weitere Informationen (spezielle Konditionen für Mitglieder von 
GenericIAM, Präsenzmöglichkeiten für GenericIAM) werden 
kurzfristig mitgeteilt

© Kuppinger Cole + Partner 2007Seite 34
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ToDo‘s
„Who will do what & until when?“

…
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Decisions
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Closing

Feedback

How did you enjoy the Meeting?
• contents - schedule – Location – Moderation - Participation

Are we still on the right way?

Are there modifications necessary to our direction?
Do you believe, that we will be successful in the end?
Which changes should we apply to our approach?
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Questions - comments – suggestions?
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Lunch break
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Caution

Appendix

Here the notorious back-up-slides follow ...
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Links zu GenericIAM

iC Compas: http://www.ic-compas.de/ueber-uns/mitgliedschaften/index.html

DoubleSlash

http://www.doubleslash.de/de/Unternehmen/News/genericIAM_initiative.html

Nicole Kleff http://www.nkleff.de/Aktuelles.htm

Peak Solution http://www.peak-

solution.de/index.php?content=content/statisch/index&navlink=60&gewaehlt

erBereich=59&session=&langID=1

Gesellschaft für Prozessmanagement 

http://www.prozesse.at/gp/kooperationen/netzwerkpartner.html

SiG http://www.si-g.com/HTML/archive_de.htm?lang=de


